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Privater Gestaltungsplan «Unterdorf-Nord Ost» -
Teilweise Nichtgenehmigung 

Gemeinde Weiningen 

Lage Ba<;lenerstrasse 28, Grundstücke Kat.�Nrn. 1403, 1136, 3246, 1698 und 2200 

Massgebende - Situationsplan Mst. 1 :500 und Gestaltungsplanvorschriften (GPV) vom 17. September 
Unterlagen 2019 

- Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 17. September
2019

- Erschliessungsvereinbarung vom 17. Septerl)ber 2019

Ergänzende Unterlagen - Vereinbarung Landabtausch vom 03. August 2017 

Sachverhalt 

Anlass und Zielsetzung Die Grundstücke Kat.-Nrn. 1403, 1136, 3246, 1698 und 2200 am westlichen Rand des 
der Planung Ortskerns vori Weiningen sind grösstenteils noch unbebaut und befinden sich teilweise in 

der Kernzone und teilweise in der Wohnzone W2/30. Die Grundeigentümerschaft beab­
sichtigt, das Gebiet zu überbaue_n. Mit dem Bauvorhaben verbunden ist ein Landab­
tausch. Der private Gestaltungsplan «Unterdorf-Nord Ost» umfasst einen Teilperimeter 
des gestaltungsplanpflichtigen Bereichs «Unterdorf Nord». Mit dem Bebauungskonzept 
und dem Gestaltungsplan wird das Ziel verfolgt, ein Gebäude-Ensemble zu realisieren, 
welches sich in Körnigkeit und Erscheinung gut in den bestehenden Ortskern eingliedert 
und somit den vorgefundenen, ortsbaulichen Strukturen entspricht. Mit den Grünflächen 
und Hofbereichen wird ein qualitativ hochwertiger Freiraum sichergestellt. 

Zustimmung Die Gemeindeversammlung von Weiningen stimmte mit Beschluss vom 5, Dezember 
2019 dem privaten Gestaltungsplan «Unterdorf-Nord Ost» und dem Landabtausch zu. Mit 
Schreiben vom 31. Januar 2020 ersucht die Gemeinde Weiningen um Genehmigung der 
Vorlage. 

Anhörung Die Prüfung des Genehmigungsdossiers zeigte, dass Art. 11 Abs. 2 GPV bezüglich der 
Rechtswirksamkeit nicht genehmigungsfähig ist. 

Mit Schreiben vom 19. Mai 2020 wurde die Gemeinde Weiningen angehört. Der Gemein­
derat nahm mit Schreiben vom 21. September 2020 Stellung. 



Erwägungen 
A. Formelle Prüfung

Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 
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B. Materielle Prüfung
Zusammenfassung Der Perimeter des privaten Gestaltungsplans «Unterdorf-Nord Ost» umfasst die neu defi-

der Vorlage nierten Parzellen (gemäss Landabtausch) Kat.-Nrn. A, C und 2200. ·Im Gestaltungsplan 
werden die Baubereiche A 1.1, A 1.2, A2, C, D1, D2, G und TG ausgewiesen. Ergänzt wer­
den.diese durch eine Fläche für einen möglichen Verbindungsbau sowie die .Kennzeich­
nung der rot bezeichneten Gebäude und der Hauptfirstrichtung aus dem Kernzonenplan. 
Der Freiraumbereich wird in ,,Grünräume/Hofbereiche», «besondere Aussenräume» und 
in den «Strassenraum Badenerstrasse» gegliedert. Des Weiteren werden Zu- und Weg-· 
fatirten definiert und die oberirdischen Parkplätze verortet. Wegrechte und Tiefgaragenzu­
fahrten werden in der vorliegenden Erschliessungsvereinbarung privatrechtlich geregelt. 

Die Baubereiche gehen aus einem Bebauungskonzept hervor. Dank diesem wird die Ge­
samtschau über das Areal sichergestellt. lrh Umgang mit den zwei rot bezeichneten Ge­
bäuden ·in der Kernzone soll das Gebäude a1 .1 als Ersatzneubau wieder erstellt und das 
Gebäude a.1.2 ( «Wöschhus») äusserlich erhalten sowie innerlich saniert und umgebaut 
werden. Die Baubereiche A 1. l und A 1.2 ermöglichen die Erweiterung der rot bezeichne­
ten Gebäude. Der Baubereich TG dient als Nebengebäude zur Sicherstellung einer über­
dachten Tiefgarageneinfahrt. Im Baubereich G soll ein Gartenpavillon für die Bewohner­
schaft entstehen. Die restlichen Baubereiche sind für Gebäude mit jeweils zwei Vollge-
schossen, einem Dach- und einem Untergeschoss vorgesehen. 

Ergebnis der Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 25. Februar 2019 gestellten An­
Genehmigungsprüfung trägen und Empfehlungen wurde bis auf eine Ausnahme entsprochen. Hierzu folgende 

Anme�ung: 

Das Festhalten am Baubereich G wurde im Rahmen des überarbeiteten Erläuterungsbe­
richtes nachvollziehbar dargelegt.,Mitdem Verzicht auf den Baubereich Al.3 wird dem 
Anliegen des ARE, die relevanten Freiräume entsprechend den in den Bestimmungen for­
mulierten Zielsetzungen zu sichern, Rechnung getragen. Somit kann der Antrag, wenn 
auch mit einer anderen Massnahme als die gemäss Vorprüfung geforderte, als erfüllt ein­
gestuft werden, 

Im Rahmen der Anhörung hat die Gemeinde dahingehend Stellung genommen, dass die 
betroffenen Grundstückselgentümer zwischenzeitlich eine Vereinbarung treffen konnten, 
welche sich mit den öffentlichem Interessen der Gemeinde vereinbaren lassen. Deswegen 
hat der Gemeinderat gegen den Erlass einer teilweisen Nichtgenehmigung aufgrund der 
Rechtswirksamkeit keine Einwände und stimmt diesem zu. 

Die Genehmigungsprüfung hat ergeben, dass.Art. 11 Abs. 2 GPV (Rechtswirksamkeit) 
nicht rechtmässig ist. Gemäss § 5 Abs. 2 des Planungs_- und Baugesetzes (PBG) hat die 
Genehmigungsverfügung rechtsbegründete Wirkung; d.h. mit der Genehmigung entfaltet 
der Gestaltungsplan Rechtswirkung. Einzig die Inkraftsetzung kann auf ein noch 
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«offenes» Datum verschoben werden. Es ist nicht zulässig, die Rechtswirksamkeit an 
eine Bedingung zu knüpfen. Art. 11 Abs. 2 GPV kann deshalb nicht genehmigt werden. 

C. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis grösstenteils als rechtmässig, zweckmässig sowie 
angemessen und kann bis auf den nachstehenden Punkt genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 
PBG). 

Nicht genehmigt wird: 

· - Art. 11 Abs. 2 GPV (Rechtswirksamkeit). Dieser ist ersatzlos zu streichen.

Durch die Ausklammerung des nicht genehmigungsfähigen Bestandteils entsteht im ge­
nehmigungsfähigen Teil der Vorlage keine Regelungslücke, weshalb diese genehmigt
werden kann (Dispositiv 1).

In Bezug auf die allfällige Ergreifung von Rechtsmitteln ergehen folgende Hinweise:

Die Grundeigentümer (unter Vorbehalt der Kostenauflage gemäss Dispositiv III) und die
Gemeinde Weiningen sind durch die genehmigten Festlegungen (Dispositiv 1) nicht be­
schwert. Gegen die genehmigten Festlegungen steht weiteren betroffenen Privaten und
Verbänden jedoch der Rekurs offen(§§ 338� f. PBG). . , ,,�;,1 

Bezüglich der nichtgenehmigten Teile der Vorlage sind die Gemeinde Weiningen sowie
die Grundeigentümerschaften der Grundstücke Kat.-Nrn. 1403, 1136, 3246, 1698 und
2200 zum Rekurs legitimiert. Scheitert eine Änderung der Vorlage im Genehmigungsver­
fahren, hängen die Anfechtungsmöglichkeiten von rekurslegitimierten Dritten davon ab,
ob die Nichtgenehmigung eine zwingende Nachfolgeleistung auslöst (§§ 19 Abs. 1 lit. a in
Verbindung mit § 19a Abs. 1 Verwaltungsrechtspflegegesetz [VRG]; BRGE IV �r.
0150/2016 vom 24. November 2016). Die Nichtgenehmigung kann jedoch durch Dritte an­
gefochten werden, wenn der Zwischenentscheid einen nicht wiedergutzumachenden
Nachteil bewirken kann bzw. wenn die Gutheissung des Rekurses sofort einen Endent­
scheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein

· weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (§ 19a Abs. 2 VGF). Das Baurekursgericht
prüft die formellen Voraussetzungen von Amts wegen.

Die Nichtgenehmigung (Ausnahmeregelung gemäss Art. 11 der Bestimmungen) ist keiner
Nachfolgeregelung zugängig (Dispositiv II). Es handelt sich demnach um eine verfahrens­
abschliessende Anordnung, die mit Rekurs angefochten werden kann. Die Nachführung
der Bestimmungen nach Rechtskraft von Dispositiv II bedarf keiner erneuten Genehmi­
gung durch die Baudirektion.

Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsentscheid von der Gemeinde Weiningen
zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen und aufzulegen. Die Gemeinde wird
eingeladen im Publikationstext Hinweise anzubringen, inwieweit die teilweise nichtgeneh­
migten Inhalte eine verfahrensabschliessende Anordnung darstellen.
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Der Präsident: Der Schreiber:

BDV-Nr.

Von den Grundeigentümern aufgestellt am 17.9.2019

Privater Gestaltungsplan
"Unterdorf-Nord Ost"

Situation

Von der Gemeindeversammlung zugestimmt am 5.12.2019

Namens der Gemeindeversammlung

Von der Baudirektion genehmigt am 

Für die Baudirektion:

1:500

Suter •
Siedlung
Förrlibuckstrasse 30 skw.ch
Tel. +41 info@skw.ch

Landschaft Verkehr Umwelt
von Känel •  Wild • AG

(0)44 315 13 90
8005 Zürich

Kanton Zürich
Gemeinde Weiningen

Erbengemeinschaft Schaufelberger 
Susanne Schaufelberger         Daniel Schaufelberger

…………………………………  …………………………………
Therese Kropitsch – Ehrsam

…………………………………
Martin Walter Binder

…………………………………

Kat. Nr. neu A

Kat. Nr. 2200

Kat. Nr. neu C

Druckdatum: Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung:  SWR AG vom 22.10.2015, angepasst gemäss gewünschter Mutation

Daten der Amtlichen Vermessung 
Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- 
und Zuverlässigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung bestimmt. 
Die Bodenbedeckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. Ihre Lage 
beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb für deren Richtigkeit keine Gewähr 
durch den Geometer besteht.

Mantellinie Baubereich

Geltungsbereich

Festlegungen

Ziff. 5 / Abs. 1

Ziff. 2 / Abs. 2

Rot bezeichnete Gebäude Ziff. 5 / Abs. 5/6/7

Hauptfirstrichtung Ziff. 5 / Abs. 20

Bestehende Bauten (Bestandesbauten)

Informationsinhalt

Reben

Bauten und Anlagen gemäss Bebauungskonzept
Couchet Partner GmbH 12.2.2018

Kernzonengrenze

neue Grenzen gemäss beabsichtigeter Mutation

Bäume Bestand

Grünräume / Hofbereiche ausserhalb des Perimeters

1 bewilligter Parkplatz ausserhalb Perimeter

Grünräume / Hofbereiche Ziff. 7 / Abs. 3

Besondere Aussenräume Ziff. 7 / Abs. 4

Zu- und Wegfahrt Ziff. 8 / Abs. 1

Notzufahrt Ziff. 8 / Abs. 2

Oberirdische Parkplätze
mit max. Anzahl Ziff. 8 / Abs. 3/4

Strassenraum Badenerstrasse Ziff. 7 / Abs. 5

Höhenlinien

Verbindungsbau zulässig Ziff. 5 / Abs. 2

N
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  1. Zweck 
Ziele 
 

 

 

 

  

   
  2. Bestandteile und Geltungsbereich 
Bestandteile 

Geltungsbereich 
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  3. Ergänzendes Recht 
Verhältnis zum übrigen 
Baurecht 

   

  4. Gestaltung 
Anforderungen 

Bebauungskonzept 

   

  5. Bebauung 
Baubereiche 
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Rot bezeichnete Gebäude 

Gartenpavillon 

Besondere Gebäude 

Baubereich für 
Tiefgaragenrampe 
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Grundmasse und Dichte 

  Geschossfläche 
in VG max. 

GF total 
max. 

VG 
max. 

DG 
max. 

UG 
max. 

Gebäudehöhe 
[m] max. 

Firsthöhe 
[m] max. 

Baubereich A1.1 (Anbau)  125 m2 125 m2 2 0 0 5.5 m 2 m 
Baubereich A1.2 (Anbau)  40 m2 40 m2 1 0 0 3.5 m 1.5 m 
Baubereich A2   340 m2 478 m2 2 1 1 7 m 4 m 
Baubereich D1   132 m2 180 m2 2 1 1 7 m 4 m 
Baubereich D2   220 m2 300 m2 2 1 1 7 m 4 m 
Baubereich C   372 m2 510 m2 2 1 1 7 m 4 m 
Baubereich G   32 m2 32 m2 1 0 0 3.5 m 1 m 
Baubereich TG (Nebengebäude)   - - - - - 2.5 m 1 m 

Geschoss-
flächenverlagerungen 

Fassadengestaltung 
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Dachgestaltung 

Terrainveränderungen 

 

 

   
  



  Privater Gestaltungsplan „Unterdorf Nord-Ost“, Weiningen 
Bestimmungen 

 
 
 

 7 Suter • von Känel • Wild • AG 

  6. Nutzung 
Nutzweise 
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  7. Freiraum 
Grundsatz 

Bepflanzung  

Grünräume/Hofbereiche 

Besondere Aussenräume 

Strassenraum 
Badenerstrasse  
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  8. Verkehrserschliessung und Parkierung 
Zu- und Wegfahrt 

Notzufahrt 

Oberirdische Parkplätze 

Autoabstellplätze 
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  9. Umwelt 
Energie- und 
Wärmedämmung 

Lärmempfindlichkeitsstufe 

   
  10. Etappierung 
Bauten und Anlagen 
  

   
  11. Schlussbestimmung 
Inkrafttreten 

Rechtswirksamkeit 

 



  
Kanton Zürich 
Gemeinde Weiningen 

    
 
 
 
 
 

   
Suter • von Känel • Wild • AG  
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt
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1.1 Ausgangslage 4
1.2 Zweck der Vereinbarung 5

2. Modalitäten 6
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 Erschliessungsvereinbarung zwischen der 
 

nachfolgend aufgeführten Grundeigentümerschaft Kat. Nr. 
neu A 
 

der 
 

nachfolgend aufgeführten Grundeigentümerschaft Kat. Nr. 
neu B 
 
und der 
 
nachfolgend aufgeführten Grundeigentümerschaft Kat. Nr. 
2200 

Situation Eigentumsverhältnisse 
(Neubestand Endzustand gemäss 
Verpflichtung Landtausch vom 
6.7.2017) 

neu Kat. Nr. A gemäss Verpflichtung 
zum Landtausch 

 

neu Kat. Nr. B gemäss Verpflichtung 
zum Landtausch 

 

 

Kat. Nr. 2200  
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1. Einleitung 
  1.1 Ausgangslage 
Aufteilung Perimeter der 
Gestaltungsplanpflicht und 
regelung der Erschliessung 
für beide Teilperimeter 

Diese Erschliessungsvereinbarung setzt voraus, dass die 
Grundeigentümerschaft A die heute im Eigentum der 
Gemeinde Weiningen befindlichen Grundstücke Kat.-Nrn. 
1404 und 1698 erwirbt. 

Vorgesehene Erschliessung 



  Privater Gestaltungsplan „Unterdorf-Nord Ost“, Weiningen 
Erschliessungsvereinbarung 

 
 
 

5 Suter • von Känel • Wild • AG 

Situation Tiefgarage bei Entwicklung 
im Teilgebiet Unterdorf Nord West 
gemäss Gesamtschau 2019 

   
   1.2 Zweck der Vereinbarung 
 

 
Wesentliche Inhalte der 
Vereinbarung 
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 2. Modalitäten 
 2.1 Grundsatz 
Lage der Tiefgaragenzufahrt 

 2.2 Etappe 1 
Projektbestandteile Etappe 1 

Zustandsprotokoll 

Verantwortung für den Bau 

Baustelle 

Kosten 
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 2.3 Etappe 2 
Projektbestandteile Etappe 2 

Zustandsprotokolle 

Verantwortung für den Bau 

Baustelle 

Kosten 
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 2.4 Erweiterung Etappe 1 
Projektbestandteile 
Erweiterung Etappe 1 

Zustandsprotokolle 

Verantwortung für den Bau 

Baustelle 

Kosten 
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 2.5 Unterhaltskosten 
Unterhalt 
Tiefgarage Etappe 1 

Unterhalt 
Tiefgarage Etappe 1 mit 
Erweiterung 

Unterhalt 
Tiefgarage Etappe 2  

Unterhalt 
Tiefgaragenrampe 
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 2.6 Anbaurechte 
Anbaurecht zG neu Kat. Nr. 
B zL neu Kat. Nr. A 

Kosten Grundbuchamt 

Anbaurecht zG Kat. Nr. 2200 
zL neu Kat. Nr. A 

Kosten Grundbuchamt 



  Privater Gestaltungsplan „Unterdorf-Nord Ost“, Weiningen 
Erschliessungsvereinbarung 

 
 
 

11 Suter • von Känel • Wild • AG 

 2.7 Wegrechte 
Wegrecht zG Kat. Nr. 2200 
zL neu Kat. Nr. A 

Kosten Grundbuchamt 

Wegrecht zG Kat. Nr. 2200 
zL neu Kat. Nr. B 

Kosten Grundbuchamt 
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Wegrecht zG neu Kat. Nr. A 
zL neu Kat. Nr. B 

Kosten Grundbuchamt 

Wegrecht zG neu Kat. Nr. B 
zL neu Kat. Nr. A 

Kosten Grundbuchamt 
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